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Anerkennung von Palliativstationen mit bereits vorhandener DKG-Zertifizierung 
 
Diese Anerkennung ist ausschließlich den von der DKG zertifizierten Onkologischen Zentren vorbe-
halten. 
 

Wann  Wer Was 

Vor der Erstbeurtei-
lung 

Station 
Die Palliativstation füllt die Anfrage aus und sendet diese zur An-
gebotserstellung an ClarCert. 

Vor der Erstbeurtei-
lung 

Station 
Der Antrag zur Einleitung des Anerkennungsverfahrens muss vor 
der Erstbeurteilung bei ClarCert eingehen. 

Vor der Erstbeurtei-
lung  

Station 
Das DKG-Zertifikat wird elektronisch (PDF-Format / Fax) an 
ClarCert verschickt.   

Nach Eingang des 
DKG-Zertifikates 

ClarCert / 
Ausschuss / 
Station 

Anschließend prüft ein Mitglied des Ausschuss Zertifikatsertei-
lung das Zertifikat der DKG.  

Nach der Dokumen-
tenprüfung 

Ausschuss Der Ausschuss erstellt das Protokoll zur Anerkennung der Station. 

4-6 Wochen nach Wei-
terleitung an den Aus-
schuss 

Ausschuss / 
ClarCert 

Nach Entscheidung durch den Ausschuss Zertifikatserteilung wird 
der Palliativstation das Ergebnis mitgeteilt.  

Nach Mitteilung des 
Auschussergebnisses 

ClarCert 

Die Station erhält nach der Mitteilung des Ergebnisses die Ge-
samtrechnung.  
Die Anerkennungsurkunde wird bei einem positiven Ergebnis 
durch den Ausschuss nach Freigabe des Anerkennungsentwurfes 
und Zahlungseingang per Post zugesandt. Die Gültigkeitsdauer 
der Anerkennungsurkunde richtet sich nach der Gültigkeit des 
DKG-Zertifikates. 

 
 

 


